
Bankverbindung Mobau Wirtz & Classen:   
Kreissparkasse Heinsberg   BLZ 312 512 20 Konto 200 84 64 

IBAN DE76 3125 1220 0002 0084 64   BIC WELADED1ERK 

 
 

306000 
Interne Notizen:  

     
Kundenkonto-Antrag     Kunden-Nr.:                 Verkäufer-Nr.: 
Gewerblicher Kunde       

☐ Neuanlage ☐ Änderung    

 
 Freigabe Geschäftsleitung  

Sehr geehrter Kunde, 
wir freuen uns Sie als neuen mobau Wirtz & Classen - Kunden begrüßen zu dürfen. 
Für einen Einkauf mit Zahlungsziel benötigen wir Ihre genaue Anschrift, Ihre Bankverbindung sowie Ihre Firmendaten.  
Bitte ergänzen Sie die nachfolgenden Angaben entsprechend 
(* = Pflichtfeld) 
 
Firma*       Geb.-Datum* 
 
Name*       Telefon 
 
Vorname*      Mobil 
 
Straße*       Telefax 
 
PLZ/ Ort*      E-Mail* 
 
UST-ID*       Steuernummer* 
 
Gesamt-Auftragsvolumen:    Kreditwunsch: 
 

raw Branche:  
 

Der Rechnungsversand erfolgt per E-Mail ☒  zusätzlicher Rechnungsversand per Post erwünscht     ☐ 

 

Gewünschte Zahlungsart:  ☐ Überweisung  ☐ SEPA-Lastschrift    
 

Zahlungsziel:  per SEPA-Firmen-Lastschrift:   2 Tage - 2,00% Skonto                     per Überweisung:  10 Tage netto 
 

Bei gewählter SEPA-Firmen-Lastschrift ist es nicht ausreichend das SEPA-Firmen-Lastschriftmandat per E-Mail oder Fax zu 
senden. In diesem Fall bitten wir um zusätzliche Übersendung des unterzeichneten Originals. 
  

Bei Anlieferungen wird eine Mindestfrachtpauschale von € 45,- zuzüglich MwSt. berechnet. 
 

☐ Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Für den Fall, der 
Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit der Firma mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG erkläre ich mich, mit der uneingeschränkten Geltung dieser 
Bedingungen einverstanden. Etwaige eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen finden auf die Geschäfte mit der Firma mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. 
KG keine Anwendung. 
Im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden gilt: Erfüllungsort ist Sitz unseres Unternehmens; Gerichtsstand: nach Streitwert; AG 
Heinsberg bzw. LG Aachen. 

 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass die Firma mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG eine Bonitätsprüfung durchführt. 
 

☐  Ich stimme dem Erhalt des Newsletters der mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG zu. Dieser wird per E-Mail verschickt und enthält Informationen über 
Produkte und Angebote. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die wir für den Versand des Newsletters verarbeiten, nicht an Dritte zur Verfügung 
stellen. Sie können den Erhalt des Newsletters jederzeit abbestellen. 

 

☐ Um Ihr Online-Angebot unter www.mobau-wirtz-classen.de zukünftig nutzen zu können bitte/n ich/wir um Zusendung meiner/unserer persönlichen 
Zugangsdaten an die oben angegebene E-Mail-Adresse. Weitere Informationen zu unserem Online-Service finden Sie auf unseren Internetseiten. 

 
  Hinweise zum Datenschutz und weiterführende Hinweise zur Zusammenarbeit mit Auskunfteien können sie unter   
  www.mobau-wirtz-classen.de/daten   schutz oder in unseren Niederlassungen einsehen. 

 
 

☐    Alle Mitarbeiter meines Unternehmens sind bis auf Widerruf berechtigt, Warenabholungen und Bestellungen zu Lasten dieses Kontos vorzunehmen. 
 
………………………..    ………………………..   ……………………….. 
Ort, Datum                                                                                                  Unterschrift Kunde     Verkäufer / Niederlassung 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobau-wirtz-classen.de/wirtz_classen_agb.pdf
http://www.mobau-wirtz-classen.de/
http://www.mobau-wirtz-classen.de/daten%20%20%20schutz


Bankverbindung Mobau Wirtz & Classen:   
Kreissparkasse Heinsberg   BLZ 312 512 20 Konto 200 84 64 

IBAN DE76 3125 1220 0002 0084 64   BIC WELADED1ERK 

 
 

 

Mandatsreferenz: 

306000. 
 

(vom Zahlungsempfänger auszufüllen) 
 

SEPA – Firmenlastschrift – 
Mandat  

 
Ich ermächtige/ Wir ermächtigen die Mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG Zahlungen von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, 
die von der 
Mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen 
gezogen sind. Ich bin/ Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten 
Betrages zu verlangen. Ich bin/ Wir sind berechtigt, mein/ unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag 
anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
 
Name des Zahlungsempfängers: Mobau Wirtz & Classen GmbH & Co. KG 

Name des Zahlungsempfängers 

DE14ZZZ00000102537 
Gläubiger - Identifikationsnummer 

Am Weidenhof 10 
Straße und Hausnummer 

DE 52525 Heinsberg 
Land Postleitzahl und Ort 

 

Zahlungspflichtiger / 

Kontoinhaber: 

Ihr Name:     

Ihre Adresse: 

 

 
 

 

Name des Zahlungspflichtigen/ Kontoinhabers 

 

Straße und Hausnummer 

DE 

Land Postleitzahl  Ort 

 

 

Zahlungsart:  wiederkehrende Zahlung ☒  oder einmalige Zahlung ☐ 

 
Bank / IBAN / Swift (BIC)  
 
Kreditinstitut:             
 
IBAN:              
 
Swift / BIC:            
 
Hinweis: Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt. 

Unterschrift des Zahlungspflichtigen / 
Kontoinhabers 
 
 

 
 

Datum, Ort, Stempel und Unterschrift des Kontoinhabers 

Bankbestätigung 
IBAN / BIC und Unterschrift geprüft 
 
 

 
 

Datum, Ort, Stempel und Unterschrift der Bank 



Die Grundlage einer dauernden und bleibenden Geschäftsverbindung sind nicht Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen, sondern Zusammenarbeit und gegenseitiges Ver-
trauen. Dennoch kommen wir nicht umhin, für alle Geschäfte mit unseren Kunden in 
unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einige Punkte abweichend von bzw. 
ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln, indem wir zugleich Einkaufs- 
bzw. Auftragsbedingungen unserer Kunden, auch im Voraus für alle künftigen Geschäf-
te, hiermit ausdrücklich widersprechen. Im Geschäftsverkehr mit unseren Kunden, die 
Verbraucher im Sinne der einschlägigen Vorschriften zum Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 
ff. BGB) sind, gelten die nachfolgenden Bedingungen, soweit nicht die gesetzlichen 
Vorschriften ausdrücklich unabdingbar sind.
1. Unsere Angebote sind freibleibend. 
Fixtermine gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns.
2. Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, befahrbare 
Anfuhrstraße vorausgesetzt. Ist Abladen vereinbart, wird am Fahrzeug abgeladen.
3. Fehlmengen oder Falschlieferungen sind innerhalb einer Frist von 1 bis 2 Wochen
anzuzeigen; beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Im Ge-
schäftsverkehr mit unseren kaufmännischen Kunden gelten §§ 377 ff. HGB.
4. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn es
nach Abschluss des Vertrages mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Mo-
naten zu Kostenerhöhungen oder -senkungen (der eigenen Einstandspreise, Fracht-,
Versand- und Versandnebenkosten) kommt. Dies werden wir auf Verlangen nachwei-
sen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises, steht dem Käu-
fer ein Kündigungsrecht zu. Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines 
Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung. Wird ein SEPA-Lastschriftmandat vereinbart, 
werden wir ermächtigt, Zahlungen vom Konto des Käufers mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Der Käufer weist sein Kreditinstitut an, die von uns gezogenen Lastschriften
einzulösen. Der Einzug der Lastschrift erfolgt zum Fälligkeitsdatum. Fällt das Fällig-
keitsdatum auf einen Nicht-Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug zum nächsten Bankar-
beitstag. Drei Bankarbeitstage vor dem Einzug wird der Käufer über den Einzug infor-
miert werden (Pre-Notification). Der Käufer sichert zu, für die Deckung des Kontos zu 
sorgen. Eine Rückbuchung gemäß § 675x BGB ist nicht möglich. Kosten, die aufgrund
von Nichteinlösung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Käufers, solange
die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch uns verursacht wurden. 
Für alle Zahlungen des Kunden gilt auch bei anderer Bestimmung die Tilgungsreihen-
folge des § 366 Abs. 2 BGB.
5. Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Die Regelung
in II Ziffer 5 (Einbau der Vorbehaltsware in das eigene Grundstück) gilt entsprechend,
wobei es auf eine Gewerblichkeit nicht ankommt. Im Geschäftsverkehr mit unseren
gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß den
unten folgenden Ausführungen.

Rechte des Käufers bei Mängeln der Ware, Beschränkung dieser Rechte und Haf-
tungsbeschränkung im Allgemeinen
6. Die Rechte des Käufers setzen voraus, dass dieser offensichtliche Mängel inner-
halb von 2 Wochen beim Verkäufer gerügt hat. Transportschäden sind dem Verkäufer
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des ge-
werblichen Güternah- und Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der
Käufer die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen. 
7. Schäden, die durch Mängel an den gelieferten Waren verursacht werden, sind dem
Verkäufer unverzüglich unter Angabe der verarbeiteten Ware anzuzeigen. 
8. Handelt es sich um einen gebrauchten Gegenstand, dann sind im kaufmännischen

Geschäftsverkehr sämtliche Mängelansprüche ausgeschlossen, im Verbraucherge-
schäft wird die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprü-
chen auf 1 Jahr ab Gefahrübergang verkürzt (§ 475 Abs. 2 BGB), es sei denn, es läge 
eine arglistige Täuschung oder eine Garantie für Beschaffenheit vor. Ziffer 16 bleibt 
unberührt. 
9. Stellt der Käufer einen Mangel fest, darf er den Kaufgegenstand nicht bearbeiten,
verkaufen etc., bis eine Beweissicherung mit dem Verkäufer oder ein gerichtliches Be-
weissicherungsverfahren durchgeführt wurde oder eine einvernehmliche Regelung mit 
dem Verkäufer getroffen wurde.

Haftungsbegrenzung (auch für Lieferzeiten)
10. Die Haftung des Verkäufers auf Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher und 
gesetzlicher Pflichten ist darüber hinaus nach Maßgabe der folgenden Ziffern einge-
schränkt. 
11. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Haftung für das Handeln gesetzlicher Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Verkäufer auch für einfache Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. 
12. Eine Haftung für Beratungsleistungen etc. insbesondere im Hinblick auf die Be- und 
Verarbeitung von Baustoffen wird nur übernommen, wenn diese schriftlich erfolgte.
13. Jegliche Schadensersatzhaftung des Verkäufers ist begrenzt auf den vorhersehba-
ren typischerweise eintretenden Schaden, sofern der Verkäufer die Pflichtverletzung
nicht vorsätzlich begangen hat. 
14. Schadensersatzansprüche aus der Haftung nach den zwingenden Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Die Haftung des Verkäufers wird für den
Fall ausgeschlossen, dass dem Käufer der Hersteller oder Vorlieferant binnen 4 Wo-
chen nach Anzeige der den Schaden verursachenden Waren schriftlich mitgeteilt wird. 
15. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen etc.
16. Alle Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle des Vorliegens einer Garantie
oder der Übernahme einer Beschaffungsgarantie oder bei grobem Verschulden des
Verkäufers.
17. Verpackungsmaterial kann an den Verkäufer zu Lasten des Käufers zurückgegeben 
werden. Transport- und Umverpackungen werden nicht zurückgenommen. Für Mehr-
wegpaletten, die in tauschfähigem Zustand frei Lager zurückgegeben werden, schrei-
ben wir den Paletteneinsatz abzüglich einer Benutzungsgebühr gut.
18. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch unbestritten ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur aus demselben Vertrags-
verhältnis hergeleitet werden, aus dem unser Anspruch geltend gemacht wird. Dabei
wird auf den einzelnen Kauf und nicht auf eine eventuelle Zusammenfassung in einer
Rechnung abgestellt.
19. Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist
der Sitz unseres Unternehmens. 
20. Die personenbezogenen Daten unserer Kunden werden entsprechend dem Bundes-
datenschutzgesetz verarbeitet und genutzt. 

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller 
aus der Geschäftsverbindung bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der im
engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisneben-
forderungen (Verzugszinsen, Verzugsschaden etc.) aIs Vorbehaltsware Eigentum des
Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die 
Saldierung und deren Anerkenntnis heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Bei Zah-
lungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach
Androhung berechtigt; der Käufer willigt in die Besitznahme der Vorbehaltsware durch 
den Verkäufer ein.
2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so 
erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; 
die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht
dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sa-
che nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit 
der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware ge-
mäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, 
so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum,
so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung. Der Verkäufer nimmt die Eigentumsübertragung an. Der Käufer hat 
in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die 
ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unent-
geltlich zu verwahren.
3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräu-
ßerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten an den Verkäufer ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der
Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungs-
aufschlages von 38 % (Berechnung siehe Ziffer 10), der jedoch außer Ansatz bleibt, so-
weit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware
im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen 
auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. II Ziff. 
1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtre-
tung gemäß II Ziff. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf die Saldoforderung.
4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück
eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen 
den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der 

Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. II Ziff. 3 Satz 2 
und 3 gelten entsprechend.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück
des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Ver-
äußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt 
die Abtretung an. II Ziff. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßga-
be berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von II Ziff. 3, 4 und 5 auf 
den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehalts-
ware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht
berechtigt.
7. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung 
der gemäß II Ziff. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der
eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des
Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen
und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die 
Abtretung auch selbst anzuzeigen.
8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die
abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe 
der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 
Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den Gläubigern über
die Schuldenbereinigung (§ 305 I Ziff.1 InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräuße-
rung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum 
Einzug der abgetretenen Forderungen: bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt 
die Einzugsermächtigung ebenfalls.
10. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 38 % (10 % Wertabschlag wegen 
möglichem Mindererlös, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer in jeweils 
gesetzlicher Höhe derzeit 19 %), so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung
oder Freigabe auf Verlangen des Käufers verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen
des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und
die abgetretenen Forderungen an den Käufer über. 

Unser Unternehmen ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeteiligungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

I. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

II. Eigentumsvorbehalte im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden

III. Hinweis gem. § 36 Abs. 1 VSBG:
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